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Auflage	 700	

Jahrgang 	 2026 – 49. Jahrgang

Erscheinungsweise	 6 x jährlich

Homepage	 www.jms-report.nomos.de

Zeitschriftenformat	 210 mm breit x 297 mm hoch	

Satzspiegel	 190 mm breit x 255 mm hoch

Anschnitt	 Beschnitt: auf allen Seiten je 5 mm. 
	 Zeitschriftenendformat DIN A4	

Beilagen	 Höchstformat 200 x 290 mm		  Euro 
	 bis 50g (Pauschalpreis)		  890,00 
	 zzgl. Vertriebskostenanteil		  45,00

Druckunterlagen	 Datenanlieferung im PDF-Format mit allen eingebundenen 		
	 Schriften per E-Mail an: anzeigen@beck.de 
		 Bitte im Betreff den Zeitschriftennamen und die Ausgabe angeben.

Anlieferung  
Beilagen/Einhefter	 Anlieferadresse auf Anfrage

Liefervermerk	 JMS + Ausgabe

JMS Jugend Medien Schutz-Report 

Kurzcharakteristik:
Der JMS-Report informiert stets aktuell und ausführlich über 
Themen des Jugendmedienschutzes. Hauptbestandteil sind 
die Listen sämtlicher indizierter und beschlagnahmter/ein
gezogener Medien (Filme, Computer- und Videospiele, Print-
medien und Tonträger).
In ihm finden sich aber auch Medienempfehlungen in Form 
einer Auswahl altersgerechter und besonders geeigneter  
Videofilme sowie mit den FBW-Prädikaten »besonders wert-
voll« und »wertvoll« ausgezeichneter Kinofilme.
Der redaktionelle Teil enthält u.a. Aufsätze, Berichte, Entschei-

dungen von Gerichten, der Bundesprüfstelle und des Deutschen Presserates, Dokumen-
tationen, z.B. zur Verbreitung des Extremismus in den Medien sowie zur Entwicklung 
der Kinder- und Jugendkriminalität, Statistiken, Kurznachrichten, Tagungshinweise-/
berichte sowie Buchbesprechungen.

Zielgruppen:
Videothekare, Buch-, Zeitschriften- und Versandhändler, Musik- und Computerspiel
händler, Medienproduzenten, Jugend- und Ordnungsämter, Polizeidienststellen, Straf
verfolgungsbehörden, Jugendschutzreferenten, Bibliotheken, Hoch- und Fachhoch-
schulen, Schulen, Lehrer und Erzieher.

Schutz-Report
Medien

Jugend

mit den Listen der Indizierungen, bearbeitet nach dem Bundesanzeiger und 
anderen amtlichen Quellen

 Fachzeitschrift zum Jugendmedienschutz mit Newsletter
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Medientagebuch

Interview

Kommentar
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Rechtsprechung
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 www.jms-report.nomos.de

Aufsätze
Die Debatte um Altersbeschränkungen für soziale Medien
Joachim von Gottberg

Der Preis der Freiheit 
Weniger Sex trotz liberaler Sexualmoral
Prof. Joachim von Gottberg

Ins digitale Nirwana? 
Kontroverse um die terrestrische Abschaltung des Kika
Von Tilmann P. Gangloff

Jugendgewalt: Folge der Zunahme internationaler Konflikte? 
Joachim von Gottberg

Medientagebuch
Zäher Kampf der Landesmedienanstalten gegen Pornoportale | 
Bundesverwaltungsgericht hebt Compact-Verbot auf | EU-Gesetze 
schwer durchsetzbar | Ex-Wirecard-Manager darf auf Foto gezeigt 
werden | Gerichtsentscheidung im Fall Schlesinger | In Berlin tritt ein 
Messerverbot für öffentliche Verkehrsmittel in Kraft | Neue Regeln 
nach dem AI-Act treten in Kraft | Häusliche Gewalt steigt weiter an

Buchbesprechungen
André Frank Zimpel: Wahnsinnig intelligent – Die verborgenen 
 Potenziale neurodivergenter Menschen

Kultivierung der Gewalt durch  
brutale Kriege und Aggressionen?
Die Zunahme der Jugendgewalt und mögliche Gründe

Die Nomos Verlagsgesellschaft gehört zu den führenden Wissenschaftsverlagen in den Rechts-, Sozial- und Geisteswissenschaften. 
Fachgebietsübergreifend, europäisch, international und multimedial mit jährlich rund 1.200 Neuerscheinungen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Redakteur (m/w/d) für unser Fachblatt Jugend Medien Schutz-Report 

Jetzt bewerben!

Verstärken Sie  
unser Team

Der JMS-Report erschien das erste Mal im Juni 1978. Die Fachzeitschrift informiert sechsmal jährlich über Entwicklungen im Jugend-
medienschutz und dokumentiert die Liste der indizierten Medien. Der redaktionelle Teil enthält Aufsätze und Berichte aus Wissenschaft 
und Praxis sowie aktuelle Gerichtsurteile. Berücksichtigt werden aktuelle Themen aus den Bereichen Medienrecht, Medienpädagogik 
und Medienpolitik. Ein Info-Teil mit Kurznachrichten, Tagungs- und Veranstaltungshinweisen sowie Updates zu neu erschienenen 
Medien rundet das Blatt ab.

IHRE AUFGABEN
	■ Sie recherchieren und akquirieren geeignete Autor:innen zu den relevanten Themen aus dem Jugendmedienschutz (insb.  

Gefährdungspotenziale für Kinder und Jugendliche), der Medienpädagogik (v.a. Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen, 
Eltern und Lehrkräften), dem Medienrecht sowie der Medienpolitik und verfassen entsprechende Inhalte ggf. auch selbst.

	■ Sie bearbeiten die Liste indizierter Medien redaktionell und aktualisieren diese fortlaufend.
	■ Sie entwickeln ein Programm für die einzelnen Heftausgaben der Zeitschrift und gewährleisten die Einhaltung des jährlichen 

Produktions plans in Abstimmung mit dem Verlag.
	■ Sie prüfen und sichern die Qualität der eingehenden Beiträge und redigieren die Manuskripte.
	■ Sie korrigieren die Satzfahnen und erteilen das Imprimatur.

IHR PROFIL
	■ Sie haben eine abgeschlossene Hochschulausbildung in der Rechts- oder Medienwissenschaft, alternativ eine abgeschlossene 

journalistische Ausbildung oder mehrjährige Erfahrung als Journalist:in.
	■ Sie haben ein hohes Interesse an allen Themenbereichen rund um den Jugendmedienschutz, idealerweise mit bereits mehrjähriger 

Berufserfahrung in der Branche, und kennen relevante Rechtsvorschriften (u.a. JuSchG, JMStV).
	■ Sie sind eine sympathische Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe, mitreißendem Teamgeist und Akquisitionstalent.
	■ Sie denken vernetzt, arbeiten ergebnisorientiert und kommunizieren verbindlich und wertschätzend mit Fach- und Führungskräften.
	■ Auch unter hohem zeitlichem Druck produzieren Sie qualitativ hochwertige Inhalte.
	■ Sie verfügen über Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen.
	■ Sie fühlen sich im Digital-Journalismus zu Hause, Begriffe wie „SEO“, „User-Bedürfnisse“ und „Community“ schrecken Sie nicht ab.

UNSER ANGEBOT
	■ Ein sehr gut betreutes und umfassendes Onboarding.
	■ Eine hervorragende Markt- und Wettbewerbsposition.
	■ Eine angemessene Bezahlung und diverse Zusatzleistungen.
	■ Flexible Arbeitszeiten und 100 % Homeoffice.

Diese Stelle klingt interessant für Sie? Werden Sie Teil unseres Teams und schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
per E-Mail z. Hd. Frau Marie Hof: bewerbung@nomos.de.

Hier finden Sie weitere Informationen  
zu der Zeitschrift.

Anzeigenformate/-preise

Format Breite x Höhe in mm Euro 
Farbe

Euro 
sw

 2. Umschlagseite 190 x 277 3.000,00 2.300,00

 4. Umschlagseite 190 x 250 3.000,00 2.300,00

Zuschläge und Beilagen sind nicht rabattfähig. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Verlagsangaben	

Anschrift 	 Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 
    	 Waldseestr. 3-5  
	 76530 Baden-Baden 
   	 Telefon: +49 7221 2104-0  
	 Telefax: +49 7221 2104-899

Internet	 www.nomos.de

Media-Beratung	 siehe Seite 2		

Zahlungsbedingungen	 In voller Höhe nach Erhalt der Rechnung

Gewährleistung	 siehe AGB

Ausgabe Anzeigenschluss* Erscheinungstermin Liefertermin 
Beilagen

01/2026 23.01.2026 27.02.2026 13.02.2026

02/2026 24.03.2026 30.04.2026 16.04.2026

03/2026 22.05.2026 30.06.2026 16.06.2026

04/2026 27.07.2026 31.08.2026 17.08.2026

05/2026 25.09.2026 30.10.2026 16.10.2026

06/2026 10.11.2026 15.12.2026 01.12.2026

* �Dieser Termin ist zugleich der Anlieferungstermin für alle Druckunterlagen/
Datenübertragungen sowie der letztmögliche Rücktrittstermin für alle Aufträge.  
 
Terminänderungen vorbehalten!



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift zum Zwecke 
der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff.2 genannten Frist 
auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der  Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des 
Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. 

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen und zwar auch dann, wenn der Auftrag bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben worden ist. Der Verlag hat ferner das Recht, auch bereits rechtsverbindlich bestätigte 
Aufträge noch zurückzuweisen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten 
Sitten verstößt.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auf-
trages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der  Beilagen ist 
der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 
Verlag unverzüglich Ersatz an.

Der Verlag gewährleistet für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Nachfrist verstreichen, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht.

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind in jedem Fall ausgeschlossen, es sei denn, 
sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers oder seines Erfüllungsgehilfen. 

Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht 
werden. Für später eingehende Reklamationen ist jede Haftung des Verlages ausgeschlossen.

Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für 
die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm übermittelten Probeabzug 
nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg innerhalb des Erscheinungs
monats übersandt.

12. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Vertrages bis zur  
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbre-
itung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

15. Nicht mehr benötigte Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden-Baden.

17. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos-shop.de/de/datenschutz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


